
Besitz berechtigt, vielmehr hätte J Viktor morgens zu F ins Büro bringen oder ihn jedenfalls
am Abend an F herausgeben müssen. Folglich besteht auch kein Anspruch gem. § 823 I BGB.
Gleiches gilt für einen Anspruch gem. § 823 II iVm § 858 I BGB, weil der nichtberechtigte
Besitz auch nicht über § 823 II BGB in den Schutzbereich des Deliktsrechtes einbezogen ist.

6. J gegen F aus § 1007 I BGB

F hat als gegenwärtiger Besitzer von Viktor ein Besitzrecht aus seiner Eigentümerstellung.
Folglich war er bei Besitzerwerb nicht bösgläubig, weshalb J gegenüber F auch keinen
Herausgabeanspruch nach § 1007 I BGB hat.

7. J gegen F aus § 1007 II BGB

Der Anspruch gem. § 1007 II BGB ist schon deshalb ausgeschlossen, weil F Eigentümer von
Viktor ist (§ 1007 II 1 BGB).

8. J gegen F aus § 812 BGB

Ein Anspruch gem. § 812 I 1 Fall 1 BGB scheitert an der fehlenden Leistung, also einer
zweckgerichteten und bewussten Vermögensmehrung seitens J, durch die F den Besitz an
Viktor erlangt hat. Eine Eingriffskondiktion nach § 812 I 1 Fall 2 BGB ist nicht einschlägig,
weil F nicht in den Zuweisungsgehalt eines Rechtes von J eingegriffen hat. J hatte nur tatsäch-
lichen Besitz an Viktor, nicht aber ein Recht zum Besitz.

II. Zwischenergebnis

J hat gegen F keine Ansprüche und damit auch keinen Verfügungsanspruch.

C. ERGEBNIS

Nach der hier vertretenen Ansicht ist der Antrag der J im einstweiligen Verfügungsverfahren
zurückzuweisen. Das Rechtsschutzbegehren hat keine Aussicht auf Erfolg.
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& SACHVERHALT

Ottilie (O) ist für ihr brutales Vorgehen berühmt-berüchtigt im kriminellen Milieu. Ihre
ärgste Widersacherin Tilda (T) will daher ein Zeichen setzen und sich den Respekt der O
erarbeiten. Unter dem Vorwand eines Geschäftsgesprächs verabredet sie sich dazu mit O auf
dem Landesgartenschaugelände. T verabredet mit ihrer Kollegin Diana (D), der O einen
gebührenden Empfang zu bereiten. Die beiden vereinbaren, O bei deren Eintreffen im
Rahmen eines gemeinsamen Angriffs zu verletzen, ihr jedoch keine lebensgefährlichen Ver-
letzungen zuzufügen. Vorsichtshalber nehmen sie aufgrund der körperlichen Überlegenheit
der O aber auch Baseballschläger mit, die sie im Rahmen der Auseinandersetzung einzusetzen
gedenken.

Als die nichts ahnende O zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt erscheint, schlagen T und D

* Der Autor Ruppert vertritt im Sommersemester 2023 den Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht
und Strafprozessrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht (Prof. Dr. Helmut Satzger) an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Die Autorin Magdenko war zum Zeitpunkt der Bearbeitung studentische Hilfskraft am Lehrstuhl Öffentliches Recht IV an der
Universität Bayreuth. Die Klausur wurde im Sommersemester 2022 als Zwischenprüfungs-Probeklausur an der Universität
Bayreuth gestellt. Dabei wurden im Schnitt 5,07 Punkte erzielt, die Durchfallquote betrug 32,24%. 4,92% der Bearbeitenden
konnten zehn Punkte und höher erzielen.
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verabredungsgemäß sofort auf O ein, wobei sie mit ihren Baseballschlägern auf Rumpf und
Kopf der O zielen. Sie gehen dabei davon aus, O zu verletzen, vertrauen aber jedenfalls
darauf, ihr keine tödlichen Verletzungen beizufügen. Als O ins Taumeln gerät, sticht D mit
einem zur Überraschung der T mitgeführten Messer und mit Tötungsvorsatz achtzehn Mal
auf O ein, wobei O achtzehn für sich genommen schmerzhafte Schnitt- und Stichwunden
erleidet. Diese führen innerhalb von Sekunden zum Tod der O.

Um den Schock zu verarbeiten, zieht T donnerstagnachts durch die Straßen Bayreuths. Dabei
kommt sie am Einfamilienhaus ihrer alten Gang-Kollegin Gerda (G) vorbei, die friedlich im
Erdgeschoss bei geöffnetem Fenster im Schein des Mondlichts schläft. Aufgrund des friedli-
chen Anblicks beschließt T, ein besserer Mensch zu werden und den letzten ihr verbliebenen
Brandsatz aus ihren wilden Zeiten loszuwerden – ganz im Sinne ihres Lieblingslieds, das
schließlich verlauten lässt: „Ein Funke genügt und der Brandsatz fliegt.“ Sie entzündet diesen
daher und wirft ihn durch das geöffnete Fenster in das Schlafzimmer der G. Sie geht dabei
davon aus, dass das Gebäude in Brand gerät und nimmt auch billigend in Kauf, dass die darin
schlafende G und weitere Familienmitglieder im Zuge des Feuers zu Tode kommen. Der
Brandsatz zündet jedoch nicht durch, sodass es zu keinem Brand kommt – und T ihren
Heimweg antritt, während G weiterschläft.

Vermerk für die Bearbeitenden: Wie haben sich T und D strafbar gemacht? §§ 123, 303, 305 StGB
sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

Hinweis: Die äußerst anspruchsvolle Klausur verdeutlicht, wie detailgetreu die Merkmale der Straftat-
bestände auszulegen sind und lädt davon ausgehend zu zahlreichen Differenzierungen ein, die durch
Grundzüge und aktuelle Entwicklungen der Zurechnung im Rahmen der Erfolgsqualifikationen abge-
rundet werden, welche ihrerseits eine theoretische Auseinandersetzung mit deren Grundbedingungen
erfordern sowie die Konstellation der versuchten Erfolgsqualifikation verdeutlichen.

ERSTER TATKOMPLEX: DER EMPFANG FÜR O

STRAFBARKEIT DER D

A. §§ 212, 211 STGB DURCH STICHE

Hinweis: Möglich (aber zeitintensiver und daher nicht ratsam) ist auch eine getrennte Prüfung der
Delikte. Vorliegend wird zudem ein Aufbau nach der Schwere des Delikts gewählt. Möglich ist aber auch
eine chronologische Prüfung, welche mit dem gemeinsamen Angriff beginnt.

Indem D achtzehn Mal auf O einstach, könnte sie sich wegen Mordes gem. §§ 212 I, 211 I, II
Gr. 2 Var. 1, 2 StGB strafbar gemacht haben.

I. Objektiver Tatbestand

1. Totschlag

Durch das Einstechen auf O führte D den Tod der O kausal herbei, welcher D objektiv
zuzurechnen ist.

Hinweis: Hier gibt es keine Probleme zu erörtern, sodass Unproblematisches bereits zu Beginn der
Klausur sehr knapp abzuhandeln ist, um Zeit für die Probleme des Falles zu gewinnen.

2. Mord

a) Objektives Merkmal: Heimtücke

Das Einstechen auf die ahnungslose O könnte das objektive Mordmerkmal der Heimtücke
erfüllen. Heimtückisch handelt, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tat
ausnutzt (BGHSt 30, 105 (116) = NJW 1985, 1965; BGH NStZ 2021, 287; 2021, 609 (610)). O
müsste also arglos gewesen sein. Arglos ist, wer sich zum Tatzeitpunkt keines tätlichen
Angriffs versieht, dh nicht mit einem zumindest erheblichen Angriff auf seine körperliche
Unversehrtheit rechnet (BGHSt 27, 322 (324) = NJW 1978, 1061; BGHNStZ 2012, 691 (692);
NStZ-RR 2022, 46).

Heimtücke
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